
 
 
 
 
„Gemeinsam 2018.“ 
Zusätzliche Projektförderung für Ihren Verein. 
 

Wir schaffen Gemeinschaft. Unter dem Motto „Gemeinsam#AllemGewachsen“ wollen die 
Sparkassen in Deutschland zeigen, was in der Gemeinschaft alles erreicht werden kann.  
 

Wer kann sich bewerben? 

Teilnahmeberechtigt sind gemeinnützige Vereine und Organisationen, die im Gebiet der 
früheren Landkreise Freiberg und Mittweida tätig sind. 

 

Welche Kriterien müssen erfüllt sein? 

 Sie gestalten derzeit zusammen mit Ihren Vereinsmitgliedern oder Beteiligten ein 
Projekt 

oder 

 Sie setzen sich dafür ein, junge Menschen für das Ehrenamt zu begeistern.  
 

Bewerbungsunterlagen in digitaler Form: 

 Projektbeschreibung – maximal 150 Wörter / 1.000 Zeichen (mit Leerzeichen) 
Darin beantworten Sie bitte diese Fragen: 
- Welchen gemeinnützigen Zweck verfolgen Sie? 
- Wie viele Menschen bringen Sie dabei zusammen? 
- Wie binden Sie Kinder und Jugendliche in Ihr Projekt ein? 
- Was macht Ihr Projekt einzigartig? 
- Was würden Sie von der finanziellen Zuwendung kaufen? 

 bis zu 3 Fotos (jeweils maximal 1 MB) 

 
Geben Sie bitte den Text- und Bildautor an. Mit Einreichung erklären Sie sich mit der 
Veröffentlichung von Bild und Text im Blog der Sparkasse Mittelsachsen einverstanden: 
http://mittelsachsen.sparkasseblog.de/ 

 
Bitte schicken Sie die Bewerbungsunterlagen vollständig und in digitaler Form an: 

blog@sparkasse-mittelsachsen.de 
Die abschließende Auswahl zur Veröffentlichung der Beiträge trifft die Sparkasse 
Mittelsachsen. Den Inhalt verantwortet allein der Einreicher. 

 

Bewerbungsschluss:  
30. Juni 2018  

 

Auswahlverfahren: 
Über die Auswahl der Projekte und die Höhe der Förderung für das ausgewählte Projekt ent-
scheidet die Sparkasse Mittelsachsen. Sie vergibt im Rahmen von „Gemeinsam 2018.“ 
Spendenmittel von insgesamt bis zu 2.000 Euro. Ein Anspruch auf eine Projektförderung 
besteht nicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.   

 

Wir freuen uns auf Ihre Ideen. 

  
Ihre Sparkasse Mittelsachsen  

 
Wegen der besseren Lesbarkeit wird auf die Ausweisung der weiblichen und männlichen Form verzichtet und ausschließlich die 
männliche Bezeichnung gewählt. Gemeint ist stets sowohl die weibliche als auch die männliche Form. 

Herzlich ist einfach. 


